
Am 28. April hat der Bundestag den Gesetzentwurf 
zur Änderung des Bundesstatistikgesetzes und anderer 
Statistikgesetze beschlossen. Diese Modernisierung hin zu 
einer effizienten Gestaltung der Nutzung von Verwaltungs-
daten war aus Sicht der Wissenschaft überfällig. Denn der 
Zugang zu reichhaltigen Daten der Administration zum 
Zweck der evidenz- und wissenschaftsbasierten Politik
beratung in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
ist in den vergangenen Jahrzehnten immer wichtiger 
geworden. 

Die beschlossene Änderung des Bundesstatistikgesetzes 
trägt insgesamt zu einer Verbesserung der Datenlage bei. 
In einem Punkt erschwert sie jedoch die wissenschaftliche 
Arbeit. Demnach müssen anonymisierte Identifikations
nummern des Unternehmensregisters nach 30 Jahren ge-
löscht werden. Diese Verknüpfungsnummern sind allerdings 
eine essentielle Voraussetzung für Längsschnittstudien, die 
Unternehmen über einen längeren Zeitraum betrachten. 

Nur mit Längsschnittdaten können belastbare Aussagen 
erzeugt werden, beispielsweise darüber, wie effektiv 
Programme zur Förderung von Innovation und Investi-
tionen durch Unternehmen sind. Ähnliches gilt für die 
Evaluierung vieler wirtschaftspolitischer Maßnahmen, die 
Unternehmen betreffen, so etwa auf dem Arbeitsmarkt 
oder in der Umweltpolitik. Leuchtende Beispiele des 
Nutzens administrativer Längsschnittdaten sind die wich-
tigen Beiträge für Wissenschaft und wirtschaftspolitische 
Beratung, die die Bereitstellung der deutschen Arbeits-
marktdaten ermöglicht hat.

Deutschland ist auf eine aktive und innovative Wissens
gesellschaft angewiesen. Die Vernichtung von Wissen durch 
das Löschen von statistischen Informationen ist kontra
produktiv – selbst nach 30 Jahren. Obwohl die Novellierung 
des Statistikgesetzes die Datenlage verbessert, könnte 
die Verfügbarkeit essentieller Längsschnittdaten für die 
Forschung im internationalen Vergleich zurück bleiben. 
Damit wäre eine Vielzahl von Erkenntnissen für Deutschland 
nicht zu gewinnen, die beispielsweise in den skandinavi-
schen Ländern, den Niederlanden und zunehmend in Groß-
britannien gewonnen werden, weil sie weitreichende Daten 
zu Forschungszwecken speichern. Es geht also grundsätzlich 
darum, welche Erkenntnisgewinne der deutschen Gesell-
schaft vorenthalten werden. 

Es ist wünschenswert, dass sich die Debatte in Deutschland 
zur wissenschaftlichen Verwendung aufwändig generierter 
Administrativdaten stärker auf den Nutzen als maßgeblich 
auf den Datenschutz fokussiert. Zweifelsohne muss die 
Wissenschaft Datenschutzprobleme wie eine mögliche Re-
Identifikation von Datengebern ernst nehmen. Aus diesem 
Grund wurden Methoden und technische Mittel zur Gewäh-
rung eines hohen Datenschutzniveaus weltweit entwickelt 
und auch in Deutschland angewendet. Die dauerhafte 
Speicherung von Identifikationsnummern des Unterneh-
mensregisters für die Forschung und eine evidenzbasierte 
Politik ist daher nicht nur wünschenswert, sondern auch zu 
verantworten. Darüber sollten Wissenschaft, Statistik und 
Politik mit den Datenschützern im Gespräch bleiben. In der 
Politik mögen 30 Jahre lang sein, aus wissenschaftlicher 
Sicht sind sie aber überschaubar.
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